
N iedersch rift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Linau

am 27.12.2021 im GemeindezentrumLinau

Beginn 20.05 Uhr Unterbrechungen keine
Ende 21.08 Uhr Mitgliederzahl 7

a) stimmberechtiqt
1. Bürgermeister Griese, Jürgen (als ‘Vbrsitzender) anwesend
2. GV Sauerland, Uta (als t steltvertr. Vorsitzende) anwesend
3. GV Griem, Gerhard (als 2 steilvertr. Vorsitzender) anwesend
4. GV Funk, Ronald nicht anwesend
5. GV Hoffmann, Stephan anwesend
6. GV Matz, Michael nicht anwesend
7. GV Püst, Niclaus anwesend
8. GV Sauerland, Michael anwesend
9. GV Spogs, Kevm fehlt entschukl,gt

10. GV Sülfiohn, \Mlfried anwesend
b) nicht slimmberechtigt
Protokoliführerin Holidorf, Sabine fehlt entschuldigt

Tagesordnung - --

-_______

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der
Beschlussfähigkeit.

2. Ergänzung / Änderung der Tagesordnung

3. Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.11.2021

4. Jahresrechnung 2020

5. 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2021

6. Haushaltssatzung und -plan 2022

7. 2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der
Kosten der Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Bille

8. Beschluss für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr Linau
gemäß erfolgter Ausschreibung

9. Genehmigung zur Installation einer Beschattungsanlage am Gebäude des Kindergarten
Linau

10. Einwohnerfragezeit

11. Eingaben und Anfragen

12. Grundstücks- und Pachtangelegenheiten
(TOP 15 wird unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und beschlossen)
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- Niederschrift
uber die SltzunQ der Gemeindevertretung Linau

am 27.12.2021 im Gerneindeentn,irn Linat

Nach Vertesung der Tagesordnung werden folgende Einwendungen erhoben bzw.
Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

keine

Folgender Punkt wird zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen:

keine

Die Verhandlung findet von TOP 1 bis TOP 14 in öffentlicher Sitzung statt. TOP 15 wird
unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und beschloSsen.

Vor Eröffnung der Sitzung:

Feststellung der Voraussetzungen zur Durchführung der Versammlung gemäß der in § 6 der
aktuell gültigen Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung.

Öffentlicher Teil 1:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und
der Beschlussfähigkeit.

Bürgermeister Jürgen Griese eröffnete die Sitzung, führte die Begrüßung durch und stellte
die form- und fristgerechte Einladung fest. Hierzu gab es keinen Widerspruch. Ebenso wurde
die Beschlussfähigkeit festgestellt. Bürgermeister Jürgen Griese entschuldigte die Verlegung
der Sitzung auf den 27.12.2021 anstelle des angedachten Termins am 16.12.2021.
Aufgrund der Abwesenheit von Protokollführerin Sabine Holldorf übernahm GV Uta
Sauerland die Aufgabe. Die Beschlussvortagen werden als Anlagen dem Protokoll beigefügt.

Zuhörer sind nicht anwesend.

2. Ergänzung! Änderung der Tagesordnung

Keine Ergänzungs- und Änderungswünsche.

3. Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.11.2021

Zur Niederschrift vom 11.11.2021 wird angemerkt, dass die Frist für Gemeinderatssitzungen
eingehalten werden muss, alle 3 Monate muss eine Sitzung durchgeführt werden.

Beim Punkt Pflege der Intemetseite wurde neben den GV Ronald Funk und Uta Sauerland
auch GV Stephan Hoffmann genannt. Dieser ist zu streichen und durch BGM Jürgen Griese
zu ersetzen.
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N ;edersch rift
uber die Sitzung der Gemetndevertretung Linau

am 27.12.2021 imGenieindezenfruntLihau

4. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung wurde verabschiedet.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
stimmberechtigten Gemeindevertretem.

5. 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2021

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde angenommen.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
stimmberechtigten Gemeindevertretem.

6. Haushaltssatzung und -plan 2022

Die Haushaltssatzung und — plan 2022 wurde verabschiedet.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
Gemeindeverlretern.

7. 2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der
Kosten der Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Bille

Die 2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der Kosten
der Mitgliedschaft in dem Gewasserunterhaltungsverband Bille wurde
angenommen.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
Gemeindevertretem

8. Beschluss für die Beschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr
Linau gemäß erfolgter Ausschreibung

Es hat hierzu eine Submission im Amt Sandesneben-Nusse stattgefunden, aufgeteilt in Los 1
und Los 2.
Der Beschluss wurde gefasst.
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Niederscflf -

uber die Sitzung der Gemeindeebifla1*
am 27i2.2021im

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
Gemeindevertretem.

Die in Aussicht gestellte Förderung durch den Kreis Herzogtum Lauenburg beträgt 27,5 %.
Die Freiwillige Feuerwehr Linau wird ab sofort eine Trägerliste führen (Gerätewart).

9. Genehmigung zur Installation einer Beschattungsanlage am Gebäude des
Kindergarten Linau

Die bauliche Genehmigung erfolgte seitens der Gemeindevertretung.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung bei Anwesenheit von 7
Gemeindevertretem.

10. Einwohnerfragezeit

entfällt

11. Eingaben und Anfragen

a) Herr Wollbom vom Planungsbüro ISP kommt Anfang des Jahres 2022 zu einer
Ausschusssitzung, um weitere Fragen hinsichtlich des Bauvorhabens Klärteichanlage
persönlich zu erörtern. Die Terminabstimmung übernimmt Bürgermeister Jürgen Griese.

b) Ebenso erfolgt zeitnah eine Terminfindung vor Ort mit dem Ingenieurbüro Stolzenberg
bezüglich der Grundstücke Dröge Möhl / Mittelbergsweg.

c) Die Belüttungsanlage der Klärteichanlage Fellberg war ausgefallen, ein Ersatzmotor war
vorhanden und konnte sofort eingebaut werden.

d) Zum Thema Funkturm gibt es seit der letzten Sitzung noch keine neuen Erkenntnisse.

e) GV Uta Sauerland berichtet von der Präsent-Aktion zu Weihnachten an die Senioren und
Seniorinnen, da die geplante Weihnachtsfeier aufgrund der Corona-Lage abgesagt wurde.

f) Das Thema mögliche Beleuchtung der Bushaltestellen wurde an den Bauausschuss
verwiesen.

g) Das nächste Amtsfeuerwehrfest ist für den 21./22.05.2022 in WentorfA.S. geplant.

h) Der jetzige Brennplatz am Schulwald wird eventuell nicht mehr lange offen gehalten
werden können aufgrund Anmerkungen seitens der Kreisverwaltung. Hierzu berät sich
der Bauausschuss.
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N i ed e rsch rift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Linau

am 27.12 2021 im Gemeindezentrum Linau

Protokoliführerin i.V. uerland Bürgermeister Jürgen Gnese
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Niederschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Linau

am 27.12.2021 im Gemeindezentrum Linau

                      

                                      
                                                                

                                                                      
                                                              
                      

                                                                         
                                                  

                                                                  
                                                                           
       
                                                      
                                            

                    

                                                              
                   

                         

Protkollführenn iV. Bürgermeister Jürgen Gnese
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Linau, den 27.12.2021

Beschlussvorlage zum 1agesordnungspunkt 9 der Sitzung der Gemeindevertretung Linau,
Installation einer Beschattungsanlage für 3 zweiflügelige Fenster im Kindergarten Linau

Die Gemeindevertretung Linau beschließt die Genehmigung zur Installation der Beschattungsanlage
für o.g. Fenster, die Finanzierung von Material und Montage wird seitens des Kindergarten

übernommen, etwaige Reklamationen zur Funktionstüchligkeit gehen ebenfalls zu lasten des
Auftraggebers.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Mitgliederzahl: ...10 Davon anwesend:......7

Dafür 7 Dagegen:

Enthaltungen: ----.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen werden
beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Linau war beschlussfähig.

Linau, 27. 12.2021

/7 /
‘1. 4.-.-—

fürB‘tmeister



Ordnungsamt Sandesneben, den 27.122021

Besch tu s s - Vorlage
für die Sitzung der Gemeindevertretung Linau am 27.12.2021, TOP _8_

Betreff: Beschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr Linau

Erläuterung: Die Gemeinde Linau möchte für die Freiwillige Feuerwehr Schutzkleidung beschaffen.

Für die Beschaffung von Schutzkleidung wurde eine Förderung beim Kreis Herzogtum Lauenburg beantragt.
Der Bescheid auf vorzeitige Beschaffung liegt vor, dieser bedeutet jedoch nicht, dass man eine automatische
Förderung / einen Zuwendungsbecheid erhält Es hat eine Ausschreibung über die Schutzkleidung
stattgefunden.

Für den Erwerb sind 5t900,00 EtJR im Haushalt eingeplant

Der Verwaltung liegen Angebote für die Beschaffung Los 1 von C.B. König und Los 2 von Kraft Feuerschutz vor.
Angebotssumme brutto

Angebot Los 1 Überhosen, Überjacken etc. (wirtschattiichstes Angebot)
C.B. König
Angebot Los 2 Helme. (wirtschaftlichstes Angebot)
Kraft Feuerschulz

Daraus ergibt sich für die Gemeinde nun folgende Finanzierung:

Gesamtkosten Los 1÷2 58.505,76 EUR
.1. Förderung: 16.089,08 EUR (voraussichtliche Förderung vom Kreis 27,5 %)
Gemeindeanteil: 42.416,68 EUR

Beschlussentwurf: Die Gemeindevertretung Linau beschließt den Auftrag über die Beschaffung der
Schutzkleidung für die Feuerwehr Linau Los 1 an die Firma C.B. König und Los 2 an Firma Kraft Feuerschutz zu
erteilen. Der Gemeindeanteil ist durch die eingestellten Haushaltsmittel abgedeckt.

Gesetzliche davon dafür dagegen Stimmenthaltung
Mitgliederzahl anwesend

10 7 7 — —

Bemerkung:
Aufgrund des §22 GO waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfhigkeit und Abstimmung werden beglaubigt.
Die Gemeindevertretung war beschlussfähig.

(jDer Bermeister

46.593,86

11.911,90

Linau, den 27.12.2021



Kämmerei

B e sc h 1 u ss - Vorlage

für die Sitzung der Gemeindevertretung Uriau am 2 ‘7 A“Z 24 ‚TOP

Sandesneben, den 16.12.21
Ort) (Datum)

Betreff: 2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der Kosten der
Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Bille

Erläuterungen:
Die Gemeinde muss die Gewässerunterhaltungsgebühren neu kalkulieren, da der
Gewässerunterhaltungsverband Bilte zum 01.01.2022 den Beitrag je Berechnungseinheit von 7,50
EUR auf 8,50 EUR anhebt.

Die neue Gebühr errechnet sich wie folgt:

____________

ct.ueI1
Um lage Gewässer- und Landschaftsverband 339,30€ 2:‘s.co
Umlage Gewässerunterhaltungsverband Bille 13.779,24€ st€€

Verwaltungskostenbeitrag (4% vom Gebührenaufkornmcn) 588,27€ 534,22€

Summe 14.706,81€ 13.355,78€

!zu deckende Kosten 14.706,82€

1 Gebühreneinheiten 1339

je Gebühreneinheit 10,98 €

Die bisherige Gebühr beträgt 8,08 EUR je Einheit. Eine Einheit wird je angefangenen ha erhoben.

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung ist die Datenschutzverarbeitung in der
Nachtragssatzung entsprechend neu zu verfassen.

Beschlussentwurf: Die Gemeindevertretung Linau beschließt die 2. Nachtragssatzung zur
Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der Kosten der Mitgliedschaft in dem
Gewässerunterhaltungsverband Bitte entsprechend dem beigefügten Entwurf.

Gesetzliche davon dafür dagegen Stimmenthaltung
Mitgliederzahl anwesend

/10 V

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen.



(3) Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften der Datenschutz
Grundverordnung sowie der Vorschriften des Schteswig-l-lotsteinischen Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz— LDSG) in den jeweils geltenden Fassungen.

Zur Ermittlung der Verpflichteten und Berechtigten nach dieser Satzung ist die Erhebung
folgender Daten durch die Gemeinde zulässig:

1. Name, Vorname(n), Anschrift des/der Berechtigten oder Verpflichteten
2. Name und Anschrift eines evtl Handlungs- oder Zustellbevolimächtigten
3. Name und Anschrift des/der Erbbauberechtigten
4. Für mögliche Erstattungen die Bankverbindung von Nr. 1. bis 3.
5. Grundstücksgröße
6. Bezeichnung im Grundbuch (Flurstücksnummer, Flur, Gemarkung,

Grundbuchblattnummer)
7. Wohnungs- und Teileigenturnsanteil
8. Lage des Grundstücks nach straßenmäßiger Zuordnung
9. Weitere personenbezogene Daten, sofern dieses nach dieser Satzung erforderlich ist.

Die Erhebung der vorstehenden Daten erfolgt aus folgenden Registern, Dateien und Unterlagen:

1. Meldedatei der zuständigen Meldebehörde
2. Grundsteuerdatei der zuständigen Steuerabteilung
3. Grundbuch des zuständigen Amtsgerichts
4. Unterlagen aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
5. Unterlagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde
6. Kanalkataster der Gemeinde
7. Daten der Katasterämter
8. Grundstückskaufverträge
9. Daten der Finanzämter

Artikel III

Diese Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Linau, den 2 . ‚‘12. 26
Drer



2. Nachtragssatzung
zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der Kosten der

Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhattungsverband Bille

Aufgrund der Artikel 28 Abs. 25. 1 und 105 Abs. 2a S. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBI. 5. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (BGBI. 1 S.
2048) und der Artikel 54 Abs. 1 und 56 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung
vom 2. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.—H. S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.04.2021
(GVOBI. Schl.-H 5.438) sowie der § 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2 und 285. 1 Nr. 2 der
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung vom 2802.2003
(GVOBI. Schl.-H. 5. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBI. Schl.-H. 5. 566) und
der § 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 und 5. 2 sowie Abs. 2,3 Abs.1 5. 1 sowie Abs. 6 und 11 sowie 18 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBL SchL-H. S.
27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBI. SchI.-H. 5. 566) sowie § 17 und 36 Abs.
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.02. 1987 (BGBL l S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vorn 30.03.2021 (BGB!. 1 5.448), wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Linau vom 27 42. 2O2 4 folgende
2. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde Linau zur Deckung der Kosten der
Mitgliedschaft in dem Gewässerunterhaltungsverband Bille erlassen:

Artikel 1

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

§4
Bemessungsgnindlage und Höhe der Gebühr

(1) Die Gebühr richtet sich nach Maßgabe der in Absatz 2 festgesetzten
Gebühreneinheiten.

Für jede Gebühreneinheit werden für die Kosten, die durch die Mitgliedschaft der Gemeinde
in den Wasser.- und Bodenverbänden entstehen ( 1 der Satzung), 10,98 EUR erhoben.

Artikel II

§ 7 wird wie folgt geändert:
§7

Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichten und zur Berechnung, Festsetzung und Erhebung der
Abgaben im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von nach
den Absätzen 1, 2 und 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpfiichtigen mit den für die
Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. Der Einsatz
technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.



Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden
beg‘aubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung
rechtzeitig und ordnungsmäßig eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung war beschluss

Linau, den 2 ? ‚12.2



                   

                                                                            
                                         

                                                                                    
             

        
              
          
                                                                                   
                        
                                                                  

                    

                                             

              

              

                                                                                 
                                                                                   
                                               

                                                       

   

                             


